
Kein Lohn?
Die Erhöhung des Arbeitsent-

gelts der Gefangenen und ihre
Einbeziehung in die Kranken- und
Rentenversicherung sind bislang
immer noch nicht eingelöste Ver-
sprechen der Strafvollzugsreform.

Der Anspruch der Gefangenen
auf Arbeitsentgelt ist durch § 200
Abs. 1 des seit dem 1.1.1977 gel-
tenden Strafvollzugsgesetzes im-
mer noch begrenzt auf 5 v. H. des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts
aller Versicherten der Rentenversi-
cherung der Arbeiter und Ange-
stellten ohne Auszubildende des
vorvergangenen Kalenderjahres,
obwohl der Gesetzgeber verpflich-
tet war, bis zum 31.12.1980 über
eine Erhöhung des Anteils zu be-

finden. Eine Anhebung des Ar-
beitsentgelts der Gefangenen ist
trotz entsprechender Bemühungen
bisher nicht zustande gekommen.
Die Bundesregierung geht nach
vorliegenden Verlautbarungen da-
von aus, daß bei der derzeitigen
angespannten Lage der Länder-
haushalte ein Gesetzesvorhaben
mit dem Ziel einer wesentlichen
Erhöhung des Arbeitsentgelts der
Gefangenen keine Aussicht auf
Erfolg hat.

Der Arbeitskreis „Justizvollzug
und Straffälligenhilfe“ der Evan-
gelischen Akademie Arnoldshain
ist der Auffassung, daß eine Ge-
setzgebungspraxis, die sich immer
wieder über selbst gesetzte Fristen
hinwegsetzt, das Vertrauen in die
Glaubwürdigkeit staatlichen Han-
delns erschüttern muß. Nach Auf-
fassung des Arbeitskreises wird
die Erhöhung des Arbeitsentgelts
unter Hinweis auf die angespannte

Strafvollzug
Finanzsituation in den Ländern
abgelehnt, ohne daß Resozialisie-
rungs- und Schadenswiedergutma-
chungsaspekte angemessen in die
Überlegungen einbezogen werden.
Der Arbeitskreis ist der Überzeu-
gung, daß der öffentlichen Hand
keine wesentlichen zusätzlichen
Belastungen erwachsen werden,
da eine Erhöhung des Justizhaus-
haltes zu einer Entlastung des So-
zialhaushaltes führen muß. Erst
durch eine angemessene Entloh-
nung jedoch können z.B. die Ge-
fangenen in die Lage versetzt wer-
den, ihre Angehörigen finanziell
zu unterstützen, meint der Arbeits-
kreis.

Die Last des
Ostens

Der Alternative Juristentag,
der Ende November in Hannover
stattfand, hat den von der Mehr-
heit der Landesjustizminister vor-
gelegten Entwurf für ein Justizent-
lastungsgesetz scharf abgelehnt.
Mit einem solchen Gesetz würden
eher die Rechtsuchenden belastet
als die Justiz entlastet, heißt es in
einer Resolution. Sie wurde von
den 400 Teilnehmern, darunter
mehrere Bundesverfassungs- und
Bundesverwaltungsrichter, bei we-
nigen Gegenstimmen und Stimm-
enthaltungen angenommen. Es sei
„eine sonderbare Vorstellung, daß
man im Osten einen Rechtsstaat
dadurch aufbauen könne, daß man
ihn im Westen abbaut“.

Gebremstes
Gesetz

Ein vom Bonner Innenministe-
rium erarbeiteter Gesetzentwurf,
der das „Aufspüren von Gewinnen
aus schweren Straftaten“ zum Ziel
hat, bleibt hinter den von einer in-

Geldwäscherei

Alternativer Juristentag

ternationalen Kommission gegebe-
nen Empfehlungen zurück. Das
„Gewinnaufspürungsgesetz“ soll
unter anderem Geld-Wäschereien
aus der Drogenszene entlarven.

Die von den sieben führenden
westlichen Industrienationen ins
Leben gerufene Kommission hatte
eine kontinuierliche Zusammenar-
beit zwischen Banken und Sicher-
heitsbehörden angeregt, um der
organisierten Kriminalität eher auf
die Spur zu kommen. Unter ande-
rem empfahl sie, daß Kreditinsti-
tute Finanzbewegungen von einer
bestimmten Höhe an automatisch
staatlichen Stellen melden sollten.
Der Referentenentwurf des Innen-
ministeriums, der bereits mit an-
deren Ressorts abgestimmt ist,
greift diesen Vorschlag nicht auf.

Ausweitung
geplant

Das US-Repräsentantenhaus
hat der von Präsident George Bush
geforderten Ausweitung der To-
desstrafe in den USA zugestimmt.
Im Bundesstrafrecht sollen mehr
als 50 weitere Straftatbestände mit
Todesstrafe bedroht werden, dar-
unter grob fahrlässige Tötung und
Rauschgifthandel in großem Stil.
Das in namentlicher Abstimmung
mit 305 gegen 118 Stimmen gebil-
ligte Paket muß noch mit einem
ähnlichen Entwurf des Senats in
Einklang gebracht werden, bevor
es Bush zur Unterzeichnung vor-
gelegt wird.

Die Verabschiedung der jahre-
lang heiß umkämpften Vorlage gilt
als wichtiger Sieg des Präsidenten.

Im Mittelpunkt der Debatte
stand auch die unterschiedliche
Behandlung von Schwarzen und
Weißen. Die Schwarzen machen
zwölf Prozent der Bevölkerung
der USA aus. Von den rund 2400
zum Tod Verurteilten, die Ende
vergangenen Jahres in Zuchthäu-
sern des Bundes und von mehre-
ren Dutzend Staaten auf ihre Hin-
richtung warteten, waren jedoch
nach amtlichen Angaben 40 Pro-
zent Schwarze.

Todesstrafe in USA

Mit den Stimmen von 150 Re-
publikanern und 73 Demokraten
wurde die im Jahre 1990 beschlos-
sene Einschränkung niederge-
stimmt, wonach eine Hinrichtung
nicht statthaft sein sollte, wenn
aufgrund von Statistiken der je-
weiligen örtlichen Gerichtsbarkeit
Rassendiskriminierung nachge-
wiesen werden kann.

Sicherheit für
Sachsen?

Der Sicherheitsstandard in
sächsischen Gefängnissen rangiert
weit unter westdeutschem Niveau.
So sieht es zumindest Justizmini-
ster Steffen Heitmann. Die Ursa-
chen: schlechte Ausbildung vieler
Vollzugsbediensteter, besonders
aber der „notwendige Abbau“
rechtsstaatswidriger und men-
schenverachtender Sicherungssy-
steme: z.B. den zu SED-Zeiten
üblichen Hundelaufgräben und
Starkstromsperren. Jetzt wird statt
SED-Sicherheitssystemen westli-
cher Standard angestrebt.

Heitmann beauftragte eine „Si-
cherheitsgruppe Justizvollzug“, in
allen sächsischen Gefängnissen
nach „Schwachstellen“ zu suchen.
Der Justizminister rechnet damit,
daß bis Ende der neunziger Jahre
zwischen 40 und 90 Millionen
Mark in den Gefängnissen inve-
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stiert werden müssen. Dabei gehe
es nicht alleine um einen besseren
Sicherheitsstandard, sondern auch
um einen „humaneren Strafvoll-
zug“…

Mehr
Therapieplätze

Das inzwischen seit zehn Jah-
ren praktizierte Prinzip „Therapie
statt Strafe“ hat die Chancen dro-
genabhängiger Straftäter verbes-
sert. 

Eine im November in Wiesba-
den vorgestellte Studie der Krimi-
nologischen Zentralstelle von
Bund und Ländern belegt, daß die
Rückfallquote bezogen auf die
Straftaten deutlich geringer wird,
wenn Drogenabhängige aus Ge-
fängnissen in Therapieeinrichtun-
gen überwechselten. Sie werden
seltener oder wegen weniger
schwerer Delikte erneut verurteilt.

Bundesweit werden jährlich
rund 6000 Drogenabhängige ver-
urteilt, von denen zwischen 1500
und 1800 von „Therapie statt Stra-
fe“ Gebrauch machen. Die Abbre-
cherquote in diesen Therapien ist
mit 50 Prozent sogar unterdurch-
schnittlich im Vergleich zu thera-
peutischen Behandlungen ohne
Zusammenhang mit einer Haft-
strafe.

In der Studie wurden von den
bundesweit 900 Verurteilungen im
Jahr 1984 knapp die Hälfte der
Fälle (400) weiterverfolgt.
Während die Rückfallquote (er-
neute Verurteilung) bei süchtigen
Straftätern im Durchschnitt bei 60
Prozent liegt, reduzierte sie sich

Drogenstudie

auf 47 Prozent schon bei denen,
die zwar einen Therapieplatz ge-
sucht, die Therapie aber nicht an-
getreten haben. Bei den Abbre-
chern gab es nur in 42 Prozent der
Fälle seit 1984 eine weitere
Haftstrafe – während 33 Prozent
seitdem nicht wieder verurteilt
wurden (25 Prozent erhielten noch
einmal Geld- oder Bewährungs-
strafen).

Süchtige Straftäter, die eine The-
rapie durchgestanden haben, wur-
den nur in 26 Prozent der Fälle wie-
der mit einer Haftstrafe belegt. Für
47 Prozent gab es keine weiteren
Verurteilungen, in 28 Prozent neue
Geld- oder Bewährungsstrafen.

Selbstkritik 
der Justiz?

Die umstrittene geplante Entlas-
sung von acht Häftlingen der ter-
roristischen Rote Armee Fraktion
(RAF) sollte nach Ansicht der An-
staltsleiter nicht davon abhängig
gemacht werden, daß sich die Ge-
fangenen von den Zielen, der
Ideologie und den Methoden der
RAF lossagen. Ein solches „Ab-
schwören“ sei für die Prognose,
ob sie nach ihrer Entlassung wie-
der straffällig werden, als „Lip-
penbekenntnis völlig wertlos“,
teilte die Bundesvereinigung der
Anstaltsleiter im Strafvollzug mit.

Nach Ansicht der Leiter seien
die 15 oder mehr Jahre Haft an
den RAF-Gefangenen nicht spur-
los vorübergegangen. Es sei
„äußerst unwahrscheinlich, daß sie
wieder zu aktiven, gewalttätigen
Straftätern werden“. Sie versuch-
ten mühsam, wenigstens nach
außen Solidarität im Handeln zu
demonstrieren. Ihr Zustand sei
ideologisch und menschlich deso-
lat.

Die Justiz müsse „selbstkri-
tisch“ darüber nachdenken, ob
nicht auch sie in ihrem Kampf ge-
gen den Terrorismus Fehler ge-
macht habe. Es müsse klar sein,
daß „der RAF-Terrorismus nicht
dadurch bewältigt werden kann,
daß von den einen verlangt wird,

RAF-Häftlinge

zu Kreuze zu kriechen, während
die anderen sich als Sieger feiern
lassen.“

Nichts geht
mehr!

Die Überforderung der Berli-
ner Kriminalpolizei hat nach An-
sicht des Bundes Deutscher Kri-
minalbeamten (BDK) dramatische
Ausmaße erreicht. Berlins BDK-
Sprecher Holger Bernsee sagte auf
einer Pressekonferenz, „daß das
Ende der Ermittlungsmöglichkei-
ten absolut erreicht“ sei.

Die Ermittlungen zur DDR-
Regierungskriminalität und die
Bekämpfung des organisierten
Verbrechens lägen aus Personalnot
brach. Neue Verfahren würden
nicht bearbeitet, sondern gleich
per Formblatt an die Staatsanwalt-
schaft zurückgeschickt. Eine Än-
derung sei „nicht absehbar“.

Ohne Rechts-
grundlage

In den geschlossenen Abteilun-
gen der psychiatrischen Kranken-
häuser in den ostdeutschen
Bundesländern sind noch immer
Hunderte von Patienten unterge-
bracht, ohne daß die Rechtsgrund-
lage dafür klar und eindeutig
wäre. Auf diesen Mißstand wurde
schon bei einem Berliner Treffen
von 150 Medizinern und Juristen
im Dezember hingewiesen, die
über den Aufbau von Kliniken für
schuldunfähige Straftäter (Maßre-
gelungsvollzug) diskutieren.

Nach Ansicht des Vorsitzenden
Richters Bernd Volckart vom
Oberlandesgericht Celle stehen
Psychiater in der ehemaligen DDR
vor der Frage, ob sie Patienten aus
der gerichtlichen Psychiatrie „von
Rechts wegen nicht einfach frei-

Psychiatrie

Kriminalpolizei

lassen müßten“. Psychiater aus
den neuen Ländern bestätigten,
daß „zwar die Patienten da sind,
nicht aber die Gerichte“, die über
die Notwendigkeit eines Klinik-
aufenthalts zu entscheiden hätten.

Wie der Richter am Bundesge-
richt Hartmuth Horstkotte deutlich
machte, steht zu befürchten, daß in-
zwischen vom alten DDR-Recht
zum Maßregelvollzugs-Gesetz der
BRD „übergeleitete“ Patienten

rechtswidrig festgehalten werden.
Um so unverständlicher sei das Ver-
halten der Berliner Staatsanwalt-
schaft, die gegen Psychiater des
Ostberliner Klinikums Buch ein Er-
mittlungsverfahren wegen Strafver-
eitelung eingeleitet hatten, nachdem
Patienten auf ärztliche Entschei-
dung in einem „offenen Haus“ un-
tergebracht worden waren.

Psychiater aus Ostdeutschland
berichteten von Patienten, die be-
reits seit einem Jahr „vorläufig“
und lediglich wegen des Verdachts
einer Straftat in geschlossenen
Abteilungen untergebracht sind,
ohne daß eine Hauptverhandlung
stattgefunden hätte. Nicht einmal
der Auftrag zur Begutachtung sei
von der – meist von West-Richtern
geleiteten – Justiz erteilt worden.
Unterdessen sollen einige Staats-
anwaltschaften im Osten die er-
sten Patienten entlassen haben.
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Das Zitat:
»Volkszorn allein ist 
kein Haftgrund«

Jutta Limbach, 
Berliner Justizsenatorin
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